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Index

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §28 Abs1 Z1 lita idF 1990/450;

AuslBG §28 Abs1 Z2 lita idF 1990/450;

AuslBG §3 Abs5;

Rechtssatz

Wurden die Ausländer tatsächlich als Volontäre überlassen, dann bedurfte es für sie gem § 3 Abs 5 AuslBG in keinem

Falle einer Beschäftigungsbewilligung nach dem AuslBG. Die telefonische Beurteilung des Sachverhaltes durch einen

Beamten des Arbeitsamtes kann nicht bereits dazu ausreichen, die bloße Anmeldungsp=icht betre>end Volontäre in

eine P=icht zur Einholung von Beschäftigungsbewilligungen für die beabsichtigte Beschäftigung dieser Ausländer

umzuwandeln.
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